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3. TEIL 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 1. a) Der 1. Teil dieses Bundesgesetzes ist auf Umgründungen anzuwenden, denen ein Stichtag 
nach dem 31. Dezember 1991 zugrunde gelegt wird. 

 b) § 9 Abs. 6 dieses Bundesgesetzes gilt nur für Gewinne aus Wirtschaftsjahren, die nach dem 
31. Dezember 1988 enden. 

 c) § 9 Abs. 7 dieses Bundesgesetzes gilt auch, wenn die in § 4 Abs. 1 des Bundesgesetzes über 
steuerliche Maßnahmen bei der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, BGBl. 
Nr. 157/1966, vorgesehene Frist noch nicht abgelaufen ist. 

 d) Ist die einer Verschmelzung oder Einbringung nach Art. I und III des 
Strukturverbesserungsgesetzes zugrunde zu legende Bilanz der übertragenden Gesellschaft 
oder des Einbringenden auf einen nach dem 30. Juni 1987 liegenden Zeitpunkt aufgestellt, so 
ist für alle nicht endgültig rechtskräftig veranlagten Fälle die Grunderwerbsteuer für 
Erwerbsvorgänge nach § 1 Abs. 1 oder 2 des Grunderwerbsteuergesetzes 1987 vom 
Zweifachen des Einheitswertes der Grundstücke zu berechnen. Dies gilt auch bei 
Zusammenschlüssen nach Art. IV des Strukturverbesserungsgesetzes, wenn die 
Erwerbsvorgänge nach dem 30. Juni 1987 verwirklicht wurden. 

 2. Der 2. Teil dieses Bundesgesetzes ist, wenn die Steuern veranlagt werden, erstmalig bei der 
Veranlagung für das Kalenderjahr 1992 anzuwenden. 

 3. a) Abweichend von Abschnitt IX Art. II des Bundesgesetzes vom 10. Juni 1986, mit dem das 
Kreditwesengesetz, das Postsparkassengesetz, das Rekonstruktionsgesetz, das 
Einkommensteuergesetz, das Körperschaftsteuergesetz, das Bewertungsgesetz, die 
Bundesabgabenordnung und das Strukturverbesserungsgesetz geändert und 
kapitalverkehrsteuerliche Bestimmungen geschaffen werden, BGBl. Nr. 325, gilt folgendes: 

Die Art. I, III und V bis VII des Strukturverbesserungsgesetzes, BGBl. Nr. 69/1969, in der 
geltenden Fassung, sowie die Bestimmungen zu Vorgängen im Sinne des Kreditwesengesetzes, 
BGBl. Nr. 63/1979, in der jeweils geltenden Fassung, sind letztmalig auf Vorgänge anzuwenden, 
denen ein Stichtag vor dem 1. Jänner 1992 zugrunde gelegt wird. 

 b) Die Rücklagen nach § 1 Abs. 3 und in § 8 Abs. 1 lit. d des Strukturverbesserungsgesetzes 
gelten ab dem 1. Jänner 1992 als versteuerte Rücklagen. 
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 c) Abweichend von § 1 Abs. 2 und § 8 Abs. 4 des Strukturverbesserungsgesetzes kann bei 
Einbringungen jeder Stichtag innerhalb der dort genannten Frist zugrunde gelegt werden. 
Voraussetzung ist bei der Einbringung von Betrieben oder Teilbetrieben, daß zum gewählten 
Stichtag eine Bilanz (§ 4 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes) des gesamten Betriebes 
vorliegt. 

(Anm.:Z 4a aufgehoben durch VfGH, BGBl. I Nr. 22/2000) 

 b) § 3 Abs. 3 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 699/1991 ist auch auf 
Umgründungen anzuwenden, denen ein Stichtag nach dem 31. Dezember 1995 zugrunde liegt. 

 c) § 9 Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 ist erstmalig auf 
Umwandlungen anzuwenden, denen ein Stichtag nach dem 30. Dezember 1995 zugrunde 
gelegt wird. 

 d) § 2 Abs. 4, § 3 Abs. 2 und 3, § 8 Abs. 4, § 9 Abs. 3 und 6, § 16 Abs. 5 Z 5, § 18 Abs. 5 und 
§ 34 Abs. 1, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996, sind erstmalig 
auf Umgründungen anzuwenden, denen ein Stichtag nach dem 31. Dezember 1995 zugrunde 
gelegt wird. 

 5. § 4 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 201/1996 ist erstmalig auf Umgründungen 
anzuwenden, denen ein Stichtag nach dem 31. Dezember 1995 zugrunde gelegt wird. 

 6. a) § 2 Abs. 5, § 3 Abs. 4, § 4 Z 1, § 5 Abs. 7 Z 1, § 8 Abs. 5, § 9 Abs. 4 Z 1, § 10 Z 1 lit. a, § 12, 
§ 13 Abs. 1, § 16 Abs. 5 Z 3, § 17 Abs. 2, § 18 Abs. 3, § 18 Abs. 4 Z 1, § 19 Abs. 2 Z 5, § 20 
Abs. 7, § 21 Z 1, § 23 Abs. 1, § 24 Abs. 1, § 28 und § 30 Abs. 3, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 797/1996, sind erstmalig auf Umgründungen anzuwenden, denen 
ein Stichtag nach dem 31. Dezember 1996 zugrunde gelegt wird. 

 b) Als Teilwertabschreibung im Sinne des § 4 Z 1 lit. d in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 797/1996 gilt auch jener Betrag, um den sich die gewinnerhöhende Auflösung 
stiller Reserven im Sinne des § 3 Abs. 3 Z 1 zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 699/1991 vermindert. 

 c) § 7 Abs. 1 und Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 797/1996 ist bereits auf 
Umwandlungen auf Grund des Bundesgesetzes über die Umwandlung von 
Handelsgesellschaften, BGBl. Nr. 304/1996, anzuwenden, die vor dem Inkrafttreten des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 797/1996 im Firmenbuch eingetragen worden sind. 

 d) § 9 Abs. 3 und § 27 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 797/1996 ist auf 
Umwandlungen und Realteilungen anzuwenden, denen ein Stichtag nach dem 31. Dezember 
1995 zugrunde gelegt wird. 

 e) In § 10 Z 1 lit. a in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. Nr. 797/1996 tritt an die Stelle 
des Verweises „§ 4 Z 1 lit. a und c“ der Verweis „§ 4 Z 1“. 

 f) In § 21 Z 1 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. Nr. 797/1996 tritt an die Stelle des 
Verweises „§ 4 Z 1 lit. c“ der Verweis „§ 4 Z 1“. 

 g) Die §§ 32 bis 38 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 797/1996 sind bereits auf 
Spaltungen auf Grund des Bundesgesetzes über die Spaltung von Kapitalgesellschaften, 
BGBl. Nr. 304/1996, anzuwenden, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 797/1996 im Firmenbuch eingetragen worden sind. § 33 Abs. 6, § 34 Abs. 3 Z 1 und § 36 
Abs. 4 Z 1, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 797/1996, ist auf Spaltungen 
anzuwenden, denen ein Stichtag nach dem 31. Dezember 1996 zugrunde gelegt wird. 

 h) Die §§ 32 bis 38 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. Nr. 797/1996 sind, soweit sie 
sich auf Spaltungen im Sinne des § 32 Abs. 2 und 3 beziehen, letztmalig auf Spaltungen 
anzuwenden, denen ein Stichtag vor dem 1. Jänner 1997 zugrunde liegt. Die §§ 38a bis 38f 
sind auf Steuerspaltungen anzuwenden, denen ein Stichtag nach dem 31. Dezember 1996 und 
vor dem 1. Jänner 2018 zu Grunde liegt. 

 i) Bei Spaltungen im Sinne des § 32 Abs. 2 und Abs. 3 Z 1 in der Fassung vor dem 
Bundesgesetz, BGBl. Nr. 797/1996, und im Sinne des § 38a Abs. 2 und Abs. 3 Z 1 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 797/1996, bei denen der Spaltungsvertrag nach dem 
31. Dezember 1996 abgeschlossen wird, unterbleibt abweichend von § 32 Abs. 2 Z 1 in der 
Fassung vor dem Bundesgesetz, BGBl. Nr. 797/1996, bzw. § 38c in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 797/1996 die Besteuerung nicht hinsichtlich stiller Reserven, die 
die spaltende Körperschaft nach § 12 des Einkommensteuergesetzes 1988 in der Fassung vor 
dem Strukturanpassungsgesetz 1996, BGBl. Nr. 201, innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem 
Spaltungsstichtag beziehungsweise vor dem in § 19 Abs. 5 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 genannten Zeitpunkt auf Anteile übertragen hat, die auf 
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Anteilsinhaber der spaltenden Körperschaft übergehen. Der nachzuversteuernde Betrag 
vermindert sich insoweit, als auf Grund der Anwendung des § 12 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 für die Anteile der Ansatz des niedrigeren Teilwertes zu 
unterbleiben hatte. Die Nachversteuerung hat in dem mit dem Einbringungsstichtag endenden 
oder dem der Auflösung vorangegangenen Wirtschaftsjahr zu erfolgen. 

 j) Die Aufzeichnungs- und Evidenzhaltungspflicht gemäß § 43 gilt ab 1. Jänner 1997 und 
erstreckt sich auch auf alle Buchwerte und Anschaffungskosten von Anteilen, die sich auf 
Grund einer Umgründung im Sinne dieses Bundesgesetzes ergeben haben oder zu übernehmen 
waren. 

 7. § 9 Abs. 6 in der Fassung des Abgabenänderungsgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 144/2001, ist auf 
Umwandlungen anzuwenden, bei denen der Umwandlungsbeschluss nach dem 31. Dezember 
2001 zur Eintragung in das Firmenbuch angemeldet wird. 

 8. § 5 Abs.1, § 20 Abs. 2, § 22 Abs. 2, § 32, § 38a Abs. 2 Z 1 und § 38a Abs. 3 Z 1 und Z 2 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist auf Umgründungen anzuwenden, denen ein 
Stichtag nach dem 30. Dezember 2002 zu Grunde liegt. § 10 Z 1 lit. c in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist auf Umwandlungen anzuwenden, denen ein Stichtag 
nach dem 30. Dezember 1995 zugrunde liegt. 

 9. § 1, § 3 Abs. 1, § 5 Abs. 1, § 7, § 16 Abs. 2 Z 1, § 17 Abs. 2, § 18 Abs. 1, § 29 Abs. 1 und § 30 
Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 180/2004, ist auf Umgründungen 
anzuwenden, denen ein Stichtag nach dem 7. Oktober 2004 zu Grunde liegt. § 38a Abs. 2 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 180/2004, ist auf Spaltungen anzuwenden, denen ein 
Stichtag nach dem 31. Dezember 2004 zu Grunde liegt. 

 10. Artikel V und Artikel VI sind auch dann anzuwenden, wenn kein Teilbetrieb im Sinne des § 12 
Abs. 2 Z 2 vorliegt und die Übertragung im Zusammenhang mit gesetzlichen 
Unvereinbarkeitsvorschriften erfolgt. Dies gilt für Umgründungen, die nach dem 31. Dezember 
2004 beschlossen oder vertraglich unterfertigt werden. 

 11. Die §§ 3, 5, 7 bis 9, 12 bis 20, 23, 25, 27, 30, 33, 34, 38d und 44, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 161/2005, sind auf Umgründungen anzuwenden, bei denen die 
Beschlüsse oder Verträge nach dem 31. Jänner 2006 bei dem zuständigen Firmenbuchgericht zur 
Eintragung angemeldet oder bei dem zuständigen Finanzamt gemeldet werden. 

 12. Die §§ 5, 18, 20, 36 und 37, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 24/2007, 
sind auf Umgründungen anzuwenden, denen ein Stichtag nach dem 31. Dezember 2006 zu 
Grunde liegt. 

 13. § 1 Abs. 2 zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2007 ist erstmals auf 
Verschmelzungen anzuwenden, denen ein Stichtag nach dem 14. Dezember 2007 zugrunde liegt. 

 14. § 5 Abs. 1 Z 5 und § 36 Abs. 3 jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2007 
sind erstmals auf Umgründungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2007 beschlossen 
werden. 

 15. § 18 Abs. 2 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2007 ist erstmals auf 
Zuwendungen nach dem 31. Dezember 2007 anzuwenden. 

 16. § 3 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 34/2010 ist erstmals auf 
Umgründungen anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2010 beschlossen werden. 

 17. § 9 Abs. 6 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, ist erstmals auf 
Umwandlungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2010 beschlossen werden. 

 18. § 9 Abs. 1 Z 3 letzter Teilstrich in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2011 ist 
erstmals auf Umwandlungen anzuwenden, bei denen der Umwandlungsbeschluss nach dem 
31. Oktober 2011 zur Eintragung in das Firmenbuch angemeldet wird. 

 19. § 9 Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2011 ist erstmals bei der 
Veranlagung 2011 anzuwenden. 

 20. § 3 Abs. 1 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2012 ist erstmals auf 
Verschmelzungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2012 zur Eintragung in das 
Firmenbuch angemeldet werden. 

 21. § 5 Abs. 2, § 36 Abs. 1, § 37 Abs. 2 und § 38e Abs. 1, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 112/2012, sind erstmals auf Umgründungen anzuwenden, denen ein Stichtag nach 
dem 31. März 2012 zu Grunde liegt. Die Anwendbarkeit des § 27 Abs. 3 EStG 1988 auf neue 
Anteile richtet sich nach § 124b Z 185 lit. a EStG 1988. 
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 22. § 9 Abs. 1 Z 3, § 17 Abs. 1, § 30 Abs. 1 Z 2, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 112/2012, sind erstmals auf Umgründungen anzuwenden, denen ein Stichtag nach dem 
31. März 2012 zu Grunde liegt. § 9 Abs. 1 Z 3 und § 30 Abs. 1 Z 2 zweiter Teilstrich in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2012 sind sinngemäß anzuwenden, wenn die 
Steuerschuld auf Grund des § 31 des Einkommensteuergesetzes 1988 in der Fassung vor dem 
Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, nicht festgesetzt wurde. 

§ 5 Abs. 3 und 4 und § 38d Abs. 3, jeweils in der Fassung vor dem BGBl. I Nr. 112/2012, sind 
letztmalig auf Umgründungen anzuwenden, denen ein Stichtag vor dem 1. April 2012 zu Grunde 
liegt. Die Aufwertung gemäß § 5 Abs. 4 und § 38d Abs. 3 gilt nicht, insoweit Anteile nach dem 
31. Dezember 2010 entgeltlich erworben worden sind. 

 23. § 9 Abs. 6 und § 10 Z 2 und 3, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2012, 
sind erstmals für Umwandlungen anzuwenden, bei denen der Umwandlungsbeschluss nach dem 
31. Dezember 2012 zur Eintragung in das Firmenbuch angemeldet wird. Bei der Anwendung von 
§ 9 Abs. 6 dritter Satz sind im Zuge von Vorumgründungen übernommene negative Buchwerte 
nur zu berücksichtigen, wenn der Vorumgründung ein Stichtag nach dem 31. Dezember 2007 zu 
Grunde lag. § 9 Abs. 7 ist letztmalig auf Umwandlungen anzuwenden, bei denen der 
Umwandlungsbeschluss vor dem 1. Jänner 2013 zur Eintragung in das Firmenbuch angemeldet 
wird. 

 24. § 12 Abs. 2 Z 3 letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2012, ist 
erstmals auf Umgründungen anzuwenden, bei denen die Beschlüsse oder Verträge nach dem 
31. Dezember 2012 bei dem zuständigen Firmenbuchgericht zur Eintragung angemeldet oder bei 
dem zuständigen Finanzamt gemeldet werden. 

 25. § 16 Abs. 6 und § 18 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2012 sind 
erstmals auf Umgründungen anzuwenden, denen ein Stichtag nach dem 31. März 2012 zu 
Grunde liegt. 

 26. § 16 Abs. 6 letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 105/2014 ist auf 
Einbringungsverträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2014 abgeschlossen werden. 

 27.  

 a) § 3 Abs. 1 Z 2 zweiter Teilstrich, § 9 Abs. 1 Z 3 zweiter Teilstrich, § 18 Abs. 1 Z 3 zweiter 
Teilstrich, § 24 Abs. 3, § 25 Abs. 5, § 29 Abs. 1 Z 2a und § 30 Abs. 4, jeweils in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 105/2014, sind erstmals auf Umgründungen anzuwenden, die 
nach dem Tag der Kundmachung dieses Bundesgesetzes im BGBl. I Nr. 105/2014 beschlossen 
oder vertraglich unterfertigt werden. 

 b) § 3 Abs. 1 Z 2 zweiter Teilstrich, § 9 Abs. 1 Z 3 zweiter Teilstrich und § 18 Abs. 1 Z 3 zweiter 
Teilstrich sind sinngemäß anzuwenden, wenn eine Beteiligung übernommen wird, an der das 
Besteuerungsrecht der Republik Österreich aufgrund einer Umgründung mit einem Stichtag 
vor dem 8. Oktober 2004 oder der Verlegung eines Betriebes vor dem 1. Jänner 2005 
eingeschränkt worden ist. Dies gilt für Umgründungen, die nach dem Tag der Kundmachung 
dieses Bundesgesetzes im BGBl. I Nr. 105/2014 beschlossen oder vertraglich unterfertigt 
werden. 

 28. § 1 Abs. 1 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 34/2015 tritt mit 1. Jänner 2016 in 
Kraft. 

 29. § 6 Abs. 6, § 11 Abs. 5, § 18 Abs. 5 Z 1, § 22 Abs. 5, § 25 Abs. 5 Z 1, § 26 Abs. 4, § 30 Abs. 4, 
§ 31 Abs. 3 und § 38 Abs. 6, jeweils in der Fassung BGBl. I Nr. 118/2015 sind erstmals auf 
Umgründungen mit einem Stichtag nach dem 31. Dezember 2015 anzuwenden. 


